
• 
ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
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Z1.17/87 An das 

Bun.iesministerium für Bauten 
und Technik 

Sektion 4 - Technik 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag beehrt sich mitzu­

teilen, daß dem Entwurf der Novelle zum Maß- und Eichgesetz 
nicht entgegengetreten wird. 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag regt an, daß. eine 

"allgemein gehaltene" Bestimmung, etwa als Ziffer 7 des 

Artikel 11 in die Novelle eingebaut wird, wonach die in anderen 

Gesetzen aufscheinenden "Maß- und Messeinheiten" der Novelle 
anzupassen sind. 

Dies würde der Praxis einen klaren Weg öffnen, wenngleich 
auch legistische Bedenken bestehen könnten. 

Wien, am 25.Februar 1987 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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